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[2] Diese Maßnahmen können unter anderem auf1) Folgendes beinhalten:
a) regulatorische Entlastung, so dass für eine registrierte Organisation gilt, dass
sie bestimmte in anderen Rechtsakten festgelegte und von den zuständigen
Behörden angegebene Umweltvorschriften erfüllt;

b) bessere Rechtsetzung, wodurch andere Rechtsinstrumente geändert werden,
so dass der Arbeitsaufwand für Organisationen, die an EMAS teilnehmen,
beseitigt, verringert oder vereinfacht wird, um so das wirksame Funktionie-
ren der Märkte zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Art. 39 Gebühren. (1) [1] Die Mitgliedstaaten können Gebühren erheben,
die Folgendem Rechnung tragen:
a) den Kosten im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Informationen
und der Unterstützung von Organisationen durch die gemäß Artikel 32 von
den Mitgliedstaaten benannten oder zu diesem Zweck geschaffenen Stellen;

b) den Kosten im Zusammenhang mit der Akkreditierung, Zulassungserteilung
und Beaufsichtigung von Umweltgutachtern;

c) den Kosten für die Registrierung, die Verlängerung und die Aussetzung der
Registrierung oder die Streichung des Registereintrags durch die zuständi-
gen Stellen sowie den zusätzlichen Kosten für die Verwaltung dieser Ver-
fahren für Organisationen von außerhalb der Gemeinschaft.
[2] Die Gebühren müssen sich innerhalb eines vertretbaren Rahmens bewe-

gen und in einem angemessenen Verhältnis zur Größe der Organisation und
zur auszuführenden Arbeit stehen.
(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Organisationen über alle anfallen-

den Gebühren informiert sind.

Art. 40 Nichteinhaltung von Vorschriften. (1) Im Falle der Nichteinhal-
tung dieser Verordnung treffen die Mitgliedstaaten geeignete rechtliche oder
administrative Maßnahmen.
(2) [1] Die Mitgliedstaaten erlassen wirksame Vorschriften, um jede dieser

Verordnung zuwiderlaufende Verwendung des EMAS-Logos zu ahnden.
[2] Vorschriften, die gemäß der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken
im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Ver-
brauchern2) eingeführt wurden, können angewendet werden.

Art. 41 Information und Berichterstattung an die Kommission.
(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über Struktur und

Verfahren im Zusammenhang mit den zuständigen Stellen und den Akkreditie-
rungs- und Zulassungsstellen und aktualisieren gegebenenfalls diese Informatio-
nen.
(2) [1] Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle zwei Jahre einen

aktualisierten Bericht über die Maßnahmen, die in Anwendung dieser Ver-
ordnung getroffen wurden.

[2] In diesen Berichten tragen die Mitgliedstaaten dem letzten Bericht Rech-
nung, den die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat gemäß
Artikel 47 vorgelegt hat.

1)Richtig wohl: „auch“.
2) Amtl. Anm.: ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.
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Kapitel VIII. Vorschriften für die Kommission

Art. 42 Information. (1) Die Kommission unterrichtet
a) die Öffentlichkeit über die Zielsetzungen und die wichtigsten Komponenten
von EMAS;

b) die Organisationen über den Inhalt dieser Verordnung.
(2) Die Kommission führt und macht öffentlich zugänglich:

a) ein Verzeichnis von Umweltgutachtern und der registrierten Organisatio-
nen;

b) eine elektronische Datenbank über Umwelterklärungen;
c) eine Datenbank bewährter Verfahren zu EMAS, in die auch wirksame In-
strumente für die EMAS-Werbung und Beispiele für technische Unterstüt-
zung für Organisationen aufgenommen werden;

d) eine Liste der gemeinschaftlichen Finanzierungsquellen für die Umsetzung
von EMAS und anderer zugehöriger Projekte und Tätigkeiten.

Art. 43 Zusammenarbeit und Koordinierung. (1) Die Kommission för-
dert erforderlichenfalls die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ins-
besondere im Hinblick auf die Erreichung einer gemeinschaftsweiten einheitli-
chen und kohärenten Anwendung der Vorschriften für
a) die Registrierung von Organisationen;
b) Umweltgutachter;
c) die Information und Unterstützung gemäß Artikel 32.
(2) Unbeschadet der Gemeinschaftsvorschriften über das öffentliche Beschaf-

fungswesen nehmen die Kommission und die anderen Gemeinschaftsorgane
und ‑einrichtungen bei Bau- und Dienstleistungsaufträgen für die Bedingungen
der Auftragsausführung je nach Sachlage auf EMAS oder andere gemäß Arti-
kel 45 anerkannte, gleichwertige Umweltmanagementsysteme Bezug.

Art. 44 Einbindung von EMAS in andere Umweltstrategien und ‑in-
strumente der Gemeinschaft. Die Kommission prüft, wie die EMAS-Regis-
trierung nach dieser Verordnung
1. bei der Ausarbeitung neuer Rechtsvorschriften und der Überarbeitung gel-
tender Rechtsvorschriften berücksichtigt werden kann, und zwar insbeson-
dere in Form regulatorischer Entlastung und besserer Rechtsetzung gemäß
Artikel 38 Absatz 2;

2. als Instrument bei der Anwendung und Durchsetzung von Rechtsvorschrif-
ten genutzt werden kann.

Art. 45 Beziehungen zu anderen Umweltmanagementsystemen.
(1) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission einen schriftlichen

Antrag auf Anerkennung bestehender Umweltmanagementsysteme oder Teile
von Umweltmanagementsystemen stellen, für die nach geeigneten und auf
nationaler oder regionaler Ebene anerkannten Zertifizierungsverfahren be-
scheinigt wurde, dass sie die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung
erfüllen.
(2) Die Mitgliedstaaten präzisieren in ihrem Antrag die maßgeblichen Teile

des Umweltmanagementsystems und die entsprechenden Anforderungen dieser
Verordnung.

2.7 EMAS Art. 42–45 EU-Umweltaudit-VO



141

(3) Die Mitgliedstaaten weisen für alle maßgeblichen Teile des betreffenden
Umweltmanagementsystems nach, dass sie den Anforderungen dieser Verord-
nung entsprechen.
(4) Nach Prüfung des Antrags gemäß Absatz 1 erkennt die Kommission nach

dem in Artikel 49 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren die maßgeblichen
Teile des Umweltmanagementsystems und die von den Zertifizierungsstellen zu
erfüllenden Anforderungen zur Akkreditierung und Erteilung von Zulassungen
an, wenn sie der Ansicht ist, dass der Mitgliedstaat
a) in seinem Antrag die maßgeblichen Teile des Umweltmanagementsystems
und die entsprechenden Anforderungen dieser Verordnung hinreichend klar
angegeben hat;

b) für alle maßgeblichen Teile des betreffenden Umweltmanagementsystems
hinreichend nachgewiesen hat, dass sie den Anforderungen dieser Verord-
nung entsprechen.

(5) Die Kommission veröffentlicht die Angaben zu den anerkannten Um-
weltmanagementsystemen mit Verweis auf die Abschnitte von EMAS gemäß
Anhang I, auf die diese Angaben Anwendung finden, und zu den anerkannten
Anforderungen zur Akkreditierung und Erteilung von Zulassungen, im Amts-
blatt der Europäischen Union.

Art. 46 Ausarbeitung von Referenzdokumenten und Anleitungen.
(1) [1] Die Kommission erarbeitet in Absprache mit den Mitgliedstaaten und

anderen Interessensträgern branchenspezifische Referenzdokumente1), die Fol-
gendes umfassen:
a) bewährte Praktiken im Umweltmanagement;
b) branchenspezifische einschlägige Indikatoren für die Umweltleistung;
c) erforderlichenfalls Leistungsrichtwerte und Systeme zur Bewertung der Um-
weltleistungsniveaus.

[2] Die Kommission kann auch Referenzdokumente zur branchenübergrei-
fenden Verwendung ausarbeiten.
(2) Die Kommission berücksichtigt bestehende Referenzdokumente und

Umweltleistungsindikatoren, die gemäß anderen umweltpolitischen Maßnah-
men und Instrumenten der Gemeinschaft oder internationalen Normen aus-
gearbeitet wurden.
(3) [1] Bis Jahresende 2010 erstellt die Kommission einen Arbeitsplan, der

eine als Anhaltspunkt dienende Liste der Branchen enthält, die in den kom-
menden drei Jahren bei der Ausarbeitung der branchenspezifischen Referenz-
dokumente Vorrang haben.

[2] Dieser Arbeitsplan wird öffentlich zugänglich gemacht und regelmäßig
aktualisiert.
(4) Die Kommission erarbeitet in Zusammenarbeit mit dem Forum der

zuständigen Stellen einen Leitfaden2) zur Registrierung von Organisationen
von außerhalb der Gemeinschaft.

1) Siehe hierzu ua den Beschluss (EU) 2018/813 zum branchenspezifischen Referenzdokument für
den Agrarsektor gem. EMAS-III-VO v. 14.5.2018 (ABl. L 145 vom 8.6.2018, S. 1, ELI: http://
data.europa.eu/eli/dec/2018/813/oj).
2) Siehe den Beschluss 2011/832/EU über einen Leitfaden zur EU-Sammelregistrierung, Drittland-

registrierung und weltweiten Registrierung v. 7.12.2011 (ABl. L 330 vom 14.12.2011, S. 25).
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(5) [1] Die Kommission veröffentlicht ein Nutzerhandbuch1), in dem die
Schritte dargelegt sind, die für eine Beteiligung am EMAS unternommen
werden müssen.

[2] Dieses Handbuch muss in allen Amtssprachen der Organe der Europä-
ischen Union im Internet verfügbar sein.
(6) 1Die nach den Absätzen 1 und 4 erarbeiteten Dokumente werden zur

Annahme unterbreitet. 2Diese Maßnahmen, die durch Hinzufügung eine Än-
derung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie bewirken, werden
nach dem in Artikel 49 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle
erlassen.

Art. 47 Berichterstattung. [1] Die Kommission übermittelt dem Europä-
ischen Parlament und dem Rat alle fünf Jahre einen Bericht mit Angaben über
die aufgrund dieses Kapitels getroffenen Aktionen und Maßnahmen sowie mit
den Informationen, die gemäß Artikel 41 von den Mitgliedstaaten übermittelt
wurden.

[2] Der Bericht beinhaltet eine Bewertung der Auswirkungen des Systems
auf die Umwelt und die sich abzeichnende Entwicklung bezüglich der Teil-
nehmerzahl.

Kapitel IX. Schlussbestimmungen

Art. 48 Änderung der Anhänge. (1) Die Kommission kann die Anhänge
im Lichte der bei der Durchführung von EMAS gewonnenen Erfahrungen
anpassen, wenn ein Klärungsbedarf hinsichtlich der EMAS-Anforderungen
besteht, sowie im Lichte der Änderungen von internationalen Normen oder
neuer Normen mit Bedeutung für die Wirksamkeit dieser Verordnung.
(2) Diese Maßnahmen, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmun-

gen dieser Verordnung bewirken, werden nach dem in Artikel 49 Absatz 3
genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Art. 49 Ausschussverfahren. (1) Die Kommission wird von einem Aus-
schuss unterstützt.
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 3 des Beschlus-

ses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 7 Absatz 3 und Arti-
kel 8.
(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a Absätze 1

bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen
Artikel 8.

Art. 50 Überarbeitung. 1Die Kommission überarbeitet EMAS im Lichte
der bei der Durchführung gewonnenen Erfahrungen und der internationalen
Entwicklungen bis zum 11. Januar 2015. 2Sie trägt dabei den Berichten Rech-
nung, die gemäß Artikel 47 dem Europäischen Parlament und dem Rat über-
mittelt wurden.

Art. 51 Aufhebung und Übergangsbestimmungen. (1) Die folgenden
Rechtsakte werden aufgehoben:
a) Verordnung (EG) Nr. 761/2001,

1) Siehe den Beschluss (EU) 2023/2463 zum EMAS-Nutzerhandbuch v. 3.11.2023 (ABl. L, 2023/
2463, 10.11.2023).
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b) Entscheidung 2001/681/EG der Kommission vom 7. September 2001 über
Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des
Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Beteiligung von
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement
und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS)1),

c) Entscheidung 2006/193/EG der Kommission vom 1. März 2006 zur Fest-
legung von Regeln, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates, für die Verwendung des EMAS-Logos für
als Ausnahmefall geltende Transportverpackungen und Drittverpackungen2).

(2) Abweichend von Absatz 1
a) bleiben die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 eingesetzten nationa-
len Akkreditierungsstellen und zuständigen Stellen bestehen. Die Mitglied-
staaten ändern die Verfahrensvorschriften für Akkreditierungsstellen und
zuständige Stellen nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung. Die Mit-
gliedstaaten gewährleisten, dass die Systeme zur Umsetzung der geänderten
Verfahren bis zum 11. Januar 2011 voll funktionsfähig sind.

b) verbleiben Organisationen, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001
registriert wurden, im EMAS-Register. Bei der nächsten Begutachtung
einer Organisation prüft der Umweltgutachter, ob sie die neuen Anforde-
rungen der vorliegenden Verordnung erfüllt. Hat die nächste Begutachtung
vor dem 11. Juli 2010 zu erfolgen, so kann die Frist im Einvernehmen mit
dem Umweltgutachter und den zuständigen Stellen bis zur nächsten Begut-
achtung um sechs Monate verlängert werden.

c) können die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 akkreditierten Um-
weltgutachter ihre Tätigkeiten unter Einhaltung der vorliegenden Verord-
nung weiterhin ausüben.

(3) Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 761/2001 gelten als Verweise auf
die vorliegende Verordnung nach der Entsprechungstabelle in Anhang VIII.

Art. 52 Inkrafttreten. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung3) im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in
jedem Mitgliedstaat.

Anhänge I–VIII

(hier nicht wiedergegeben)

1) Amtl. Anm.: ABl. L 247 vom 17.9.2001, S. 24.
2) Amtl. Anm.: ABl. L 70 vom 9.3.2006, S. 63.
3) Veröffentlicht am 22.12.2009.

EU-Umweltaudit-VO Art. 52, Anh. I–VIII EMAS 2.7



144

2.8. Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige

Teilnahme von Organisationen an einem
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der

Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG

(Umweltauditgesetz – UAG)
In der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 20021)

(BGBl. I S. 3490)
FNA 2129-29

zuletzt geänd. durch Art. 17 PersonengesellschaftsrechtsmodernisierungsG (MoPeG) v. 10.8.2021
(BGBl. I S. 3436)

Teil 1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes. (1) Zweck dieses Gesetzes ist es, eine wirksame
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1221/20092) des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme
von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement
und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/
193/EG (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung
sicherzustellen, auch in Bezug auf die Umweltdimension der nachhaltigen
Entwicklung und die Grundlagen einer nachhaltigen Unternehmensführung,
und insbesondere dadurch, dass
1. unabhängige, zuverlässige und fachkundige Umweltgutachter und Umwelt-

gutachterorganisationen zugelassen werden,
2. eine wirksame Aufsicht über zugelassene Umweltgutachter und Umweltgut-

achterorganisationen ausgeübt wird und
3. Register über die geprüften Organisationen geführt werden.

(2) Sofern Ergebnisse der Umweltprüfung freiwillig oder auf Grund einer
gesetzlichen Verpflichtung in einen Jahresabschluss, einen Einzelabschluss nach
internationalen Rechnungslegungsstandards (§ 325 Abs. 2a des Handelsgesetz-
buchs), einen Lagebericht, einen Konzernabschluss oder einen Konzernlage-
bericht aufgenommen werden, bleibt die Verantwortung des Abschlussprüfers
nach den §§ 322, 323 des Handelsgesetzbuchs unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen. (1) 1Für Zwecke dieses Gesetzes sind die in
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1221/20092) genannten Begriffsbestim-
mungen anzuwenden. 2Ergänzend gelten die Begriffsbestimmungen der Absät-
ze 2 bis 4.

1) Neubekanntmachung des UmweltauditG idF v. 7.12.1995 (BGBl. I S. 1591) in der ab 21.8.2002
geltenden Fassung.

2) Nr. 2.7.
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(2) Umweltgutachter im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche Personen, die
zur Wahrnehmung der Aufgaben im Sinne der Artikel 4 Absatz 5 sowie
Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 18, 19 und 25 bis 27 der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 nach diesem Gesetz zugelassen sind oder die in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union im Rahmen des Artikels 28 Absätze 1
bis 5 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 nach dessen innerstaatlichem Recht
zugelassen sind.

(3) Umweltgutachterorganisationen sind juristische Personen und rechtsfähi-
ge Personengesellschaften, die zur Wahrnehmung der Aufgaben im Sinne der
Artikel 4 Absatz 5 sowie Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 18, 19 und 25
bis 27 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 nach diesem Gesetz zugelassen
sind, sowie Personenvereinigungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union im Rahmen des Artikels 28 der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 nach dessen innerstaatlichem Recht als Umweltgutachterorga-
nisationen zugelassen sind.

(4) Zulassungsbereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die Ebenen und Zwi-
schenstufen der Klassifizierung gemäß Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember
2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE
Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates
sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik
(ABl. EU Nr. L 393 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit
der deutschen Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundes-
amtes, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

§ 3 (weggefallen)

Teil 2. Zulassung von Umweltgutachtern und
Umweltgutachterorganisationen sowie Aufsicht; Beschränkung der

Haftung

Abschnitt 1. Zulassung
§ 4 Anforderungen an Umweltgutachter. (1) 1Umweltgutachter besitzen
die nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/20091) für die Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderliche Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und Fachkunde, wenn
sie die in den §§ 5 bis 7 genannten Anforderungen erfüllen. 2 Sie müssen den
Nachweis erbringen, dass sie über dokumentierte Prüfungsmethoden und ‑ver-
fahren (einschließlich der Qualitätskontrolle und der Vorkehrungen zur Wah-
rung der Vertraulichkeit) zur Erfüllung ihrer gutachterlichen Aufgaben ver-
fügen.

(2) Die Tätigkeit als Umweltgutachter ist keine gewerbsmäßige Tätigkeit.
(3) 1Umweltgutachter müssen der Zulassungsstelle bei Antragstellung eine

zustellungsfähige Anschrift im Bundesgebiet angeben. 2Nachträgliche Ände-
rungen der zustellungsfähigen Anschrift sind der Zulassungsstelle innerhalb von
vier Wochen nach der Änderung anzugeben.

(4) 1Umweltgutachter haben im beruflichen Verkehr die Berufsbezeichnung
„Umweltgutachter“ zu führen, Frauen können die Berufsbezeichnung „Um-
weltgutachterin“ führen. 2Die Berufsbezeichnung darf nicht führen, wer keine
Zulassung nach § 9 besitzt.

1) Nr. 2.7.

Umweltauditgesetz §§ 3, 4 UAG 2.8
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(5) Die Bundesregierung kann nach Anhörung des Umweltgutachteraus-
schusses durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, die Anforderungen der §§ 5 bis 7 zu dem in § 1 Abs. 1 Nr. 1
bestimmten Zweck näher bestimmen.

§ 5 Zuverlässigkeit. (1) Die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt ein Um-
weltgutachter, wenn er auf Grund seiner persönlichen Eigenschaften, seines
Verhaltens und seiner Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Erfüllung der ihm
obliegenden Aufgaben geeignet ist.

(2) Für die Zuverlässigkeit bietet in der Regel derjenige keine Gewähr, der
1. wegen Verletzung der Vorschriften

a) des Strafrechts über Eigentums- und Vermögensdelikte, Urkundenfäl-
schung, Insolvenzstraftaten, gemeingefährliche Delikte und Umweltdelik-
te,

b) des Immissionsschutz-, Abfall-, Wasser-, Natur- und Landschaftsschutz-,
Chemikalien-, Gentechnik- oder Atom- und Strahlenschutzrechts,

c) des Lebensmittel-, Arzneimittel-, Pflanzenschutz- oder Infektionsschutz-
rechts,

d) des Gewerbe- oder Arbeitsschutzrechts,
e) des Betäubungsmittel-, Waffen- oder Sprengstoffrechts
mit einer Strafe oder in den Fällen der Buchstaben b bis e mit einer
Geldbuße in Höhe von mehr als tausend Deutsche Mark oder fünfhundert
Euro belegt worden ist,

2. wiederholt oder grob pflichtwidrig
a) gegen Vorschriften nach Nummer 1 Buchstabe b bis e verstoßen hat oder
b) als Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz, Gewässerschutz, Abfall, als

Strahlenschutzbeauftragter im Sinne des § 70 des Strahlenschutzgesetzes
oder als Störfallbeauftragter im Sinne des § 58a des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes1) seine Verpflichtungen als Beauftragter verletzt hat,

3. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter verloren hat,

4. sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet, es sei denn,
dass dadurch die Interessen der Auftraggeber oder anderer Personen nicht
gefährdet sind, oder

5. aus gesundheitlichen Gründen nicht nur vorübergehend unfähig ist, den
Beruf des Umweltgutachters ordnungsgemäß auszuüben.

§ 6 Unabhängigkeit. (1) Der Umweltgutachter muss die gemäß Artikel 20
Absatz 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 1221/20092) erforderliche Unabhän-
gigkeit aufweisen.

(2) 1 Für die gemäß Artikel 20 Absatz 4 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 erforderliche Unabhängigkeit bietet in der Regel derjenige
keine Gewähr, der
1. neben seiner Tätigkeit als Umweltgutachter

a) Inhaber einer Organisation oder der Mehrheit der Anteile an einer Orga-
nisation im Sinne des Artikels 2 Nr. 21 der Verordnung (EG) Nr. 1221/
2009 aus derselben Gruppe gemäß NACE Revision 2 in der jeweils

1) Nr. 6.1.
2) Nr. 2.7.

2.8 UAG §§ 5, 6 Umweltauditgesetz


